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Vorwort zur 5. Auflage

Abermals möchten wir uns bei unseren Leserinnen und Lesern für die
anerkennende und sehr freundliche Aufnahme der vierten Auflage
unseres Praxisbuchs „Recht auf Streife bei der Bundespolizei“ bedan-
ken. Wir freuen uns, dass das Buch nunmehr bereits in der fünften
Auflage erscheinen kann. Die bewährte Methodik und Struktur haben
wir auch in der neuen Auflage beibehalten.

Inhaltlich orientiert sich das Buch grundsätzlich an der herrschen-
den Lehrmeinung innerhalb der Bundespolizei, gleichwohl handelt es
sich um die private Auffassung der Autoren. Anpassungen waren z. B.
durch die Richtlinie (EU) 2016/1919 des Europäischen Parlaments
und des Rates über Prozesskostenhilfe für Verdächtige und beschul-
digte Personen in Strafverfahren sowie für gesuchte Personen in Ver-
fahren zur Vollstreckung eines Europäischen Haftbefehls und die
Richtlinie (EU) 2016/800 des Europäischen Parlaments und des Rates
über Verfahrensgarantien in Strafverfahren für Kinder, die Verdächtige
oder beschuldigte Personen in Strafverfahren sind, erforderlich. Beide
Richtlinien waren bis zur Drucklegung der vorgelegten neuen Auflage
noch nicht in nationales Recht umgesetzt, so dass diese – insbeson-
dere bei strafprozessualen Belehrungen – teilweise unmittelbar anzu-
wenden sind. Aufgrund vielfacher Hinweise aus der Praxis haben wir
im strafprozessualen Teil die Befugnis zur „Festnahme von Störern bei
einer Amtshandlung“ als neue Nummer 7.16 aufgenommen.

Die aktuellen Entwicklungen zur Einrichtung der Bayerischen
Grenzpolizei oder zur Zuständigkeit der Bundespolizei zur Abwehr
von unbemannten Luftfahrzeugen (sogenannte Drohnen) haben wir
als Exkurs im Abschnitt zum Bundespolizeigesetz berücksichtigt.

Das komplexe und dynamische Aufenthaltsrecht prägt eine wesent-
liche Kernaufgabe der Bundespolizei. Deswegen haben wir den
Abschnitt zum Aufenthaltsrecht ebenfalls überarbeitet und aktuali-
siert.
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Wie bereits in den vorhergehenden Auflagen erheben wir keinen
Anspruch auf Vollständigkeit oder auf eine wissenschaftliche Ausar-
beitung in Form eines Kommentars. Unterschiedliche Rechtsauffas-
sungen oder rechtswissenschaftliche Diskussionen werden bewusst
nicht geführt, um den hauptsächlichen Zweck des Buches nicht zu
verlieren.

Wiederum gilt ein besonderer Dank dem Richard Boorberg Verlag
für die Geduld und Unterstützung bei der Erstellung des Buches. Wir
wünschen allen Leserinnen und Lesern „gutes Gelingen“ im täglichen
Dienst und freuen uns über stets willkommene Hinweise und Anre-
gungen.

Für die Zusammenarbeit mit Holger Winkelmann möchten wir uns
herzlich bedanken. Für die neue Ausgabe konnten wir Ingo Kolber
gewinnen und auf sein fundiertes Fachwissen zurückgreifen.

Lübeck, Gemünden am Main und Dresden im Oktober 2019
Ingo Kolber

Jürgen Kreckel
Frank Niechziol

Vorwort zur 5. Auflage
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JVA Justizvollzugsanstalt

Kat. Kategorie
KAN Kriminalaktennachweis
kG körperliche Gewalt
KLB Kriminalitätslagebild
KWEA Kreiswehrersatzamt

LG Landgericht
LPartG Gesetz über die eingetragene Lebenspart-

nerschaft (Lebenspartnerschaftsgesetz)

MEPolG Musterentwurf eines einheitlichen Poli-
zeigesetzes des Bundes und der Länder

mind. mindestens
MiStra Anordnung über Mitteilungen in Strafsa-

chen
MRK Menschenrechtskonvention
MüKo-ZPO Münchener Kommentar zur Zivilprozess-

ordnung
m. w. N. mit weiteren Nachweisen

NATO North Atlantic Treaty Organization
(Nordatlantisches Verteidigungsbündnis)

NJW Neue Juristische Wochenschrift
NordÖR Zeitschrift für öffentliches Recht Nord-

deutschland
Nr. Nummer
NStZ Neue Zeitschrift für Strafrecht
NVwZ Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht

o. a. oben aufgeführt
o. g. oben genannt(en)
OLG Oberlandesgericht
OVG Oberverwaltungsgericht

Abkürzungsverzeichnis
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OWi Ordnungswidrigkeit(en)
OWiG Gesetz über Ordnungswidrigkeiten
öSoO Öffentliche Sicherheit oder Ordnung

PassG Passgesetz
PAuswG Gesetz über Personalausweise und den

elektronischen Identitätsnachweis (Perso-
nalausweisgesetz)

PassVwV Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur
Durchführung des Passgesetzes (Passver-
waltungsvorschrift)

pbD personenbezogene Daten
PGO Polizeigewahrsamsordnung für Gewahr-

samsräume bei Dienststellen der Bundes-
polizei

PIN Persönliche Identifikationsnummer
Pkw Personenkraftwagen
POG Gesetz über die Organisation der Bayeri-

schen Staatlichen Polizei (Polizeiorgani-
sationsgesetz)

PUK Personal Unblocking Key (persönlicher
Entsperrungsschlüssel)

PVB Polizeivollzugsbeamter/-in

RGL Rechtsgrundlage(n)
RiStBV Richtlinien für das Straf- und Bußgeld-

verfahren
RN Randnummer
RSG Reizstoffsprühgerät
RüFü-RL Rückführungsrichtlinie (RL 2008/115/EG)

S. Seite
SDÜ Schengener Durchführungsübereinkom-

men (Art. 1 II des Beschlusses 1999/435/
EG des Rates vom 20. Mai 1999)

SGB III Drittes Buch Sozialgesetzbuch
SGB IV Viertes Buch Sozialgesetzbuch
SGK Schengener Grenzkodex (VO [EU]

Nr. 2016/399)

Abkürzungsverzeichnis
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SK Systematischer Kommentar zur Strafpro-
zessordnung und zum Gerichtsverfas-
sungsgesetz

SIS Schengener Informationssystem
s. o. siehe oben
sog. sogenannt
SprengG Gesetz über explosionsgefährliche Stoffe

(Sprengstoffgesetz)
StA Staatsanwalt/Staatsanwaltschaft
StGB Strafgesetzbuch
StPO Strafprozessordnung
StV Strafverteidiger
StVG Straßenverkehrsgesetz
s. u. siehe unten
SWG Schusswaffengebrauch

TASER Thomas A. Swift´s Electric Rifle (Herstel-
ler von Elektroimpulsgeräten)

TBM Tatbestandsmerkmal
TKG Telekommunikationsgesetz
TO Tatort
TOA Täter-Opfer-Ausgleich

u. a. unter anderem
UAS unmanned aircraft systems (unbemannte

Luftfahrzeuge, Drohnen)
U-Haft Untersuchungshaft
UNHCR United Nations High Commissioner for

Refugees (Hoher Flüchtlingskommissar
der Vereinten Nationen)

u. Ä. und Ähnliche(s)
usw. und so weiter
uZw unmittelbarer Zwang
UZwG Gesetz über den unmittelbaren Zwang bei

Ausübung öffentlicher Gewalt durch
Vollzugsbeamte des Bundes

Abkürzungsverzeichnis
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UZwVwV-BMI Allgemeine Verwaltungsvorschrift des
Bundesministers des Innern zum Gesetz
über den unmittelbaren Zwang bei Aus-
übung öffentlicher Gewalt durch Voll-
zugsbeamte des Bundes

VA Verwaltungsakt i. S. d. § 35 VwVfG
VersG Versammlungsgesetz
VG Verwaltungsgericht
VGH Verwaltungsgerichtshof
vgl. vergleiche
VK Visakodex (VO [EG] Nr. 810/2009)
VO Verordnung
VwGO Verwaltungsgerichtsordnung
VwVfG Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Verwaltungs-Vollstreckungsgesetz

WPflG Wehrpflichtgesetz
WÜK Wiener Übereinkommen über konsulari-

sche Beziehungen vom 24. April 1963

ZAR Zeitschrift für Ausländerrecht und Aus-
länderpolitik

z. B. zum Beispiel
ZEVIS Zentrales Verkehrsinformationssystem
Ziff. Ziffer
ZP Zusatzprotokoll
ZP EMRK Zusatzprotokoll zur EMRK
ZPO Zivilprozessordnung
zust. zuständig(en)
ZVR Zeugnisverweigerungsrecht
ZS Zurückschiebung
z. Z. zurzeit

Abkürzungsverzeichnis
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1. Abgrenzung Prävention und Repression

Polizeiliche Maßnahmen sind häufig mit Eingriffen in die Grund- und
Menschenrechte einzelner Personen verbunden. Für diese Eingriffe ist
immer eine Rechtsgrundlage (Befugnis) erforderlich. Zur Erfüllung der
gesetzlichen Aufgaben stehen der BPOL vielfältige Befugnisse zur
Gefahrenabwehr (Prävention) oder Strafverfolgung (Repression) zur
Verfügung. Die Befugnisse zur Gefahrenabwehr ergeben sich in der
Regel aus dem BPolG1; die Befugnisse zur Strafverfolgung ergeben
sich in der Regel aus der StPO2. Der handelnde Polizeibeamte muss
sich bereits vor einem Eingriff in die Grund- und Menschenrechte
bewusst sein, ob sein Einschreiten der Gefahrenabwehr oder der Straf-
verfolgung dient.

Ob die BPOL präventiv oder repressiv tätig wird, hängt von der Ziel-
richtung bzw. dem Zweck der Maßnahme ab.
Wird die BPOL primär tätig, um
– Schaden von Personen oder Sachen abzuwehren,
– einen bevorstehenden Rechtsbruch zu verhindern oder
– einen bereits bestehenden Rechtsbruch zu beenden,
handeln die Polizeibeamten i. d. R. zur Gefahrenabwehr, also prä-
ventiv.
Bezweckt der Eingriff hingegen, einen bereits begangenen Rechts-
bruch zu verfolgen, um die Strafverfolgung zu gewährleisten, d. h.
handeln die Polizeibeamten zur Sicherstellung und Durchsetzung
des staatlichen Sanktionsanspruchs, dann werden sie zur Strafver-
folgung, also repressiv, tätig.

1 BPolG vom 19.10.1994 (BGBl. I S. 2978, 2979), zuletzt geändert durch Art. 1 des
Gesetzes vom 05.05.2017 (BGBl. I S. 1066).

2 StPO in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.04.1987 (BGBl. I S. 1074,
1319), zuletzt geändert durch Art. 3 des Gesetzes vom 11.07.2019 (BGBl. I
S. 1066).
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Im Idealfall sind die vielfältigen Maßnahmen den unterschiedlichen
Rechtsgrundlagen zweifelsfrei zuzuordnen.

Auch sind Fälle denkbar, in denen sowohl präventive als auch
repressive Maßnahmen der BPOL erforderlich sind, aber zunächst
nur ein Zweck verfolgt werden kann. Ein Zusammentreffen von prä-
ventiven und repressiven Maßnahmen wird als Aufgabenkollision
bezeichnet. Diese liegt z. B. bei einem Bahnbetriebsunfall vor, bei
dem sich der zuerst am Unfallort eintreffende Polizeibeamte entschei-
den muss, ob er den Verletzten versorgt oder aber die notwendigen
strafprozessualen Maßnahmen durchführt. Die Entscheidung zum Vor-
rang der Maßnahme orientiert sich am Schwergewicht der Maßnahme
und dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. In diesen Fällen ist eine
Abwägung zwischen den zu schützenden Rechtsgütern (z. B. Recht
auf Leben/körperliche Unversehrtheit gem. Art. 2 II 1 GG) gegenüber
dem Strafverfolgungsanspruch des Staates gem. § 152 StPO erforder-
lich.

Ein Polizeieinsatz, bei dem sowohl präventive als auch repressive
Maßnahmen ergriffen werden könnten, wird als Gemengelage bezeich-
net. Die rechtliche Zuordnung polizeilicher Eingriffe ist in solchen
Lagen nicht immer klar. Ist sowohl ein Einschreiten zur Gefahrenab-
wehr als auch zur Strafverfolgung grundsätzlich möglich, handelt es
sich um sogenannte doppelfunktionale polizeiliche Maßnahmen. Die
Rechtsgrundlage für den Eingriff (Polizei- oder Strafprozessrecht) ist
insbesondere für Fragen zu Rechtsweg, Kosten, Ansprüchen auf Ent-
schädigung, Kompetenz- und Weisungsrechte, Formvorschriften, das
anzuwendende Zwangsrecht etc. bedeutsam. Für die Strafverfolgung
ist die StA „Herrin des Ermittlungsverfahrens“ und deshalb gegenüber
den Polizeibehörden und Ermittlungspersonen der StA weisungsbe-
fugt. Sofern die Maßnahme einen gefahrenabwehrenden Zweck ver-
folgt, bleiben die Bundespolizeibehörden für die o. g. Fragen zustän-
dig.

Ob der Schwerpunkt der Maßnahme nun gefahrenabwehrenden
oder strafverfolgenden Charakter hat, entscheidet sich nach dem
Schwergewicht des jeweiligen Eingriffs (Schwergewichtstheorie). Es
kommt dabei nicht auf die subjektive Begründung durch die Polizei
an, sondern welcher objektive Zweck nach dem Gesamteindruck der

1. Abgrenzung Prävention und Repression
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Maßnahme durch das polizeiliche Handeln verfolgt wird. Entschei-
dend ist, welche polizeiliche Aufgabe dominiert. Die eingesetzten
Polizeibeamten müssen eine sog. Dominanzentscheidung treffen.

Abwägungskriterien für die Dominanzentscheidung

Präventive Sichtweise Repressive Sichtweise

– Art und Höhe/Umfang des drohen-
den Schadens

– bedrohte Rechtsgüter
– Gegenwärtigkeit der Gefahr
– Dringlichkeit der Gefahrenbeseiti-

gung
– Prognoseentscheidung
– Gefahr der Begehung/Fortsetzung

einer Straftat
– Unvollständigkeit der Gefahren-

bzw. Störungsbeseitigung bei
Anwendung einer strafprozessualen
Befugnis etc.

– Vorliegen eines Anfangsverdachts
einer Straftat, Stärke des Verdachts,
Einleitung Ermittlungsverfahren

– Stadium der Straftat (Versuch, Voll-
endung oder Beendung)

– Schwere bzw. Intensität der Straftat,
Höhe der im Einzelfall zu erwarten-
den Strafe

– Vorliegen eines Strafantrags etc.

Im Zweifelsfall sollte der Grundsatz „Gefahrenabwehr vor Strafver-
folgung“ berücksichtigt werden.

& Fallbeispiel: „Der Pkw-Aufbruch“
Eine Streife der BPOL überwacht verdeckt in der heutigen Nacht-
schicht den Rangierbahnhof München zwischen den Stellwerken 1
und 2. Es ist bekannt, dass zwischen 2:00 Uhr und 4:30 Uhr keine Ran-
gierarbeiten stattfinden. Die eingesetzten PVB erkennen einen Pkw-
Kombi, aus dem zwei männliche Personen aussteigen. Die beidenMän-
ner gehen in Richtung eines abgestellten Autotransportzuges. Jeder
führt eine größere Sporttasche mit sich. Seit 2 Minuten halten sich die
beiden männlichen Personen an dem Autotransportzug auf und begut-
achten diesen. Die PVB erkennen, dass eine der beiden Personen ein
Stemmeisen aus der Sporttasche zieht und damit beginnt, die Tür
eines Pkw aufzubrechen. Die zweite Person beobachtet die Umgebung.

Die IDF der beiden Personen könnte nach § 23 I Nr. 1 BPolG erfol-
gen, da durch diese Maßnahme auch verhindert wird, dass die beiden
Personen weitere Straftaten begehen. Der Schwerpunkt liegt allerdings

1. Abgrenzung Prävention und Repression
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darin, die beiden Personen dem Strafverfahren zuzuführen, somit
wäre eine IDF gem. § 163b I StPO vorzuziehen. Der „positive Neben-
effekt“ der Verhinderung weiterer Straftaten kann unter dem Leitsatz
„Prävention durch Repression“ zusammengefasst werden.

1. Abgrenzung Prävention und Repression
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2. Zuständigkeit der Bundespolizei

2.1 Sachliche Zuständigkeit

Bei der Zuständigkeit der BPOL wird zwischen örtlicher und sach-
licher Zuständigkeit unterschieden. Die BPOL ist als Bundesoberbe-
hörde wie folgt gegliedert:

Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat

Bundespolizeipräsidium
(Sitz in Potsdam)

Bundespolizei-
direktionen

Bundespolizei-
inspektionen

Direktion
Bundesbereitschafts-

polizei

Bundespolizei-
abteilungen

Bundespolizei-
reviere

Bundespolizei-
akademie

Bundespolizeiaus-
und -fortbildungs-

zentren

Bundespolizei-
sportschulen

Diensthunde-
schulen

Bundespolizei-
trainingszentrum

Oberste
Dienstbehörde

Oberbehörde

Unterbehörden

Die Aufgaben, die die BPOL als Organisation zu erfüllen hat, sind in
den §§ 1 bis 7, 12, 13 BPolG aufgeführt. Diese zugewiesenen Aufgaben
werden jedoch durch einzelne o. a. Rechtsgrundlagen räumlich
beschränkt (= räumliche Beschränkung der Sachaufgabe), z. B. § 3
BPolG: Gefahrenabwehr auf dem Gebiet der Bahnanlagen der Eisen-
bahnen des Bundes.

Von den Aufgaben der BPOL sind die Verwendungen (§§ 8 bis 11
BPolG) zu unterscheiden, die grundsätzlich für andere Rechtsträger
(z. B. Auswärtiges Amt, Bundeskriminalamt, Bundesamt für Verfas-
sungsschutz, Polizeien der Länder) nach deren Recht erfüllt werden.


